
Nach der bisherigen Rechtsprechung hat der Oberste Ge-
richtshof  (OGH) zur umstrittenen Frage von Schadenersatz 
für eine ungewünschte Geburt zwischen zwei Fallgruppen 
differenziert. Bei der unerwünschten Empfängnis eines ge-
sunden Kindes (»wrongful conception«) gewährte der OGH 
grundsätzlich keinen Ersatz. Bei der unerwünschten Geburt 
eines behinderten Kindes (»wrongful birth«) wurde der ge-
samte Unterhalt ersetzt. In einem verstärkten Senat ging der 
OGH von dieser uneinheitlichen Differenzierung ab, sodass 
nun auch für die erste Fallgruppe Ersatz gewährt wird.
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